
1. Satzung zur Änderung der Betriebssatzung für die 
Verbandsgemeinde Nastätten vom 05.12.2025 

 
Der Verbandsgemeinderat hat auf Grund des § 24 der Gemeindeordnung (GemO) und der §§ 
2, 7, 13 des Kommunalabgabengesetzes (KAG) folgende Änderungssatzung beschlossen, die 
hiermit bekanntgemacht wird: 
 

Artikel 1 
 
§ 7 Absatz 1 der Betriebssatzung für die Verbandsgemeinde Nastätten vom 23.09.2022 erhält 
folgende Fassung: 
 
Es werden ein kaufmännischer und ein technischer Werkleiter/in sowie ein kaufmännischer 
und technischer stellvertretender Werkleiter/in (Vertreter im Verhinderungsfall) bestellt. 
 

Artikel 2 
 
Die Änderungssatzung tritt am Tag nach der Bekanntmachung in Kraft. 
 
Nastätten, 15.12.2025 
 
gez. Güllering   (Siegel) 
 
Güllering 
Bürgermeister 


